
 

Antrag auf Hallenbenutzung für die Gemeindehallen der Gemeinde Dischingen 
 

Egauhalle ☐   mit Foyer ☐   Anbau ☐   //   nur Foyer ☐   // nur Foyer mit Anbau ☐  
(Bei Bewirtung ist vorab mit dem Pächter der Egauhalle Schiele Partyservice (Tel. 0172 8817126) Rücksprache zu halten.) 
 

Turnhalle Dunstelkingen  ☐    
 

Turn- Festhalle Eglingen   ☐    

Antragsteller mit Anschrift  

Anlass / Art der Veranstaltung:  

Veranstaltung mit erhöhter 
Brandgefahr 

☐ ja     ☐ nein   falls ja: Art der Brandgefahr: 

Veranstaltungstag 
Datum / Uhrzeit 

 

Aufbau der Veranstaltung 
Datum / Uhrzeit 

 

Abbau der Veranstaltung 
Datum / Uhrzeit  

Verantwortliche während der 
Veranstaltung (mindestens 2 Personen): 

 

Rückfragen unter Tel. Nr.: 
E-Mail: 

 

Bestuhlung: 
(in der Egauhalle ist es Sache des Veranstalters, 
Mithilfe kann angefragt, aber nicht garantiert werden) 

Bestuhlung                                                            ☐ ja      ☐ nein 
Bestuhlung ausschließl. durch Veranstalter          ☐ ja      ☐ nein 
Mithilfe gegen Kostenersatz gewünscht               ☐ ja      ☐ nein 

Technik (Licht, Beschallung): 
 

Techniknutzung: ☐ ja      ☐ nein 
Technik stellt Veranstalter ☐ ja      ☐ nein 
Falls Nein: Anwesenheit Hausmeister gegen Kostenersatz           
(45 €/Std.) erforderlich. 

 
Kenntnis genommen: 

 
Ort, Datum:   Unterschrift Antragsteller          Unterschrift Hallenpächter 
                (nur bei Bewirtung erforderlich) 

           Nur vom Hausmeister auszufüllen: 
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt die Hallenbenutzungsordnung der Gemeinde Dischingen. Den Anweisungen der Hausmeister und der 
Feuersicherheitswache sind Folge zu leisten. Der Veranstalter übernimmt die Haftung für die Benutzung der 
überlassenen Räume und Einrichtungen. Dieser Antrag schließt einen Antrag auf Sperrzeitverkürzung gemäß § 12 
Gaststättenverordnung nicht ein. Diese wäre ggf. separat zu beantragen. Die Hallenbenutzungsordnung der Gemeinde 
Dischingen, den Antrag auf Sperrzeitverkürzung und weitere Formulare können unter www.dischingen.de 
heruntergeladen werden. 
  

Reinigung: 
 

Halle besenrein ☐ ja ☐ nein 
Zusätzl. Reinigung notwendig ☐ ja ☐ nein 

Bemerkungen: 
(insbes. Barbetrieb/Foyerbenutzung/Stromverbrauch)  



 

Gebühren 
 
 
☐       Bezahlung per Banküberweisung bzw. Barzahlung bei der Gemeindekasse 
 
☐       Bezahlung per Lastschrift 
 

IBAN: 
BIC: 
Bank: 
Kontoinhaber: 

 
Ergänzter Auszug aus der Entgeltordnung für die Benutzung der gemeindeeigenen Hallen vom 22.10.2001 /    

§ 8 Benutzungsentgelte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand 01.12.2024  

(alle Entgelte in Euro) (1) Egauhalle Dischingen (2) Turnhalle Dunstelkingen (3) Turnhalle Eglingen        
(incl. Mwst) 

 Einheimische / Auswärtige Einheimische / Auswärtige Einheimische / Auswärtige 

1. Öffentliche oder Private 
Veranstaltungen 

75/100 50/65 75/100 

2. Sportveranstaltung 20/25 16/20 60/75 

3. Zuschlag Anbau (Foyer 
ist bei Halle enthalten) 

30/30 - - 

4. Heizungszuschlag zu 1. 100 70 100 

5. Heizungszuschlag zu 2. 40 30 40 

6. Bestuhlung (durch 
Gemeinde) 

100 ohne Mithilfe  60 75 

60 bei Mithilfe 

7. Feuerwache Lt. Feuerwehr-
entschädigungssatzung 

Lt. Feuerwehr-
entschädigungssatzung 

Lt. Feuerwehr-
entschädigungssatzung 

8. Barbetrieb (Ausräumen 
Geräteraum) 

50 30 50 

9. Bestuhlung Foyer 
(mit/ohne Anbau) durch 
Gemeinde 

30 ohne Mithilfe - - 

10 bei Mithilfe 

10. Foyer (Bewirtung 
Pächter) 

50/70 - - 

11. Foyer und Anbau  75/100 - - 

12. Foyer und Anbau 
(gebührenpflichtige Kurse 
durch Vereine) 

 

Pro Stunde 10 

 

- 

 

- 

13. Benutzung Umkleide- 
und Duschräume ohne 
Halle je Benutzung 

- - 6 

14. Pauschale verstärkter 
Stromverbrauch und über-
mäßige Abnutzung 

200 200 200 

15. Benutzung Umkleide- 
und Duschräume ohne 
Halle je Benutzung 

- - 6 


